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Mitteilungen des Gemeinde Dienstleistungsverbandes Region Amstetten für 
Umweltschutz und Abgaben für unsere Partnerinnen und Partner in den Gemeinden 

 
Hier zur Anmeldung: https://gda.gv.at/gda-kompakt-anmeldung-2     

mailto:post@gda.gv.at
https://gda.gv.at/gda-kompakt-anmeldung-2
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Änderungen bei der Bauschuttübernahme ab 1. Juli 2024 
 
Ab 1. Juli 2024 wird die Bauschutt-Übernahme in der Region Amstetten auf fünf 
Schwerpunktzentren (Amstetten Ost, Amstetten West, St. Peter/Au, St. Valentin und Ybbsitz) 
zusammengeführt. Dort wird Bauschutt künftig in verschiedenen recyclingorientierten 
Qualitäten gesammelt.  
In allen anderen Altstoffsammelzentren wird die Übernahme von Bauschutt mit diesem 
Zeitpunkt eingestellt. 
Gleichzeitig wird ein Gebührenmodell eingeführt, um die Kosten für die Bauschuttentsorgung 
zu decken – folgende Übernahmetarife gelten ab 1. Juli: 
 
 

Betonabbruch € 4,50/100 Liter 
Bauschutt recyclingfähig € 6,00/100 Liter 
Baumix (Deponiequalität) € 7,10/100 Liter 
Glasabfälle (Fensterglas, Flachglas, 
Verbundglas, Drahtglas, usw.) 

kostenlos 

 
 
Es wird eine Freimenge von 100 Litern (insgesamt – nicht je Qualität) gewährt, darüber 
hinaus wird je begonnene 100 Liter entsprechend obiger Tariftabelle verrechnet.  
Ausgenommen von der Kostenpflicht sind haushaltsübliche Abfälle, die der Abfallqualität 
Bauschutt entsprechen, wie z.B. Haushaltskeramik (Teller, Tassen, Schalen, Vasen, etc.), 
Blumentöpfe aus Ton/Keramik sowie Deko-Artikel und Kunstgegenstände aus mineralischen 
Materialien. 
Zu diesem Thema sind zwei Webinar Termine („GDA kompakt“) für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den Gemeindeämtern und Rathäusern am 18. Juni bzw. 19. Juni geplant – bitte 
um Anmeldung zu einem dieser Termine. 
 

 

 
  

Weitere Informationen: 
https://gda.gv.at/hausbau 
 
Inserat zum Download: 
https://abfall.gda.gv.at/Inserat_Baus
chutt_ab_Juli_2024.jpg 

mailto:post@gda.gv.at
https://gda.gv.at/hausbau
https://abfall.gda.gv.at/Inserat_Bauschutt_ab_Juli_2024.jpg
https://abfall.gda.gv.at/Inserat_Bauschutt_ab_Juli_2024.jpg
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Biodiversitätsfonds (§ 48i UFG);  
Ausschreibung von Projekten zu geschützten Flächen 
 
Mit sofort startet eine neue Ausschreibung des 
österreichischen Biodiversitätsfonds: es können 
Flächen zur Erweiterung des österreichischen 
Schutzgebietsnetzwerks beim Biodiversitätsfonds 
zur Förderung eingereicht werden. 
 
Die Ausschreibung zu geschützten Flächen ist bis 
30. September 2024 offen. 
Antrags‐ und förderberechtigt sind 
Gebietskörperschaften (Bund, Länder, 
Gemeinden) sowie die Rechtsträger von 
bestehenden Schutzgebieten (z.B. Nationalparks, 
Naturparks). 
Gefördert wird der Kauf oder die Pacht von 
neuen Flächen für den langfristigen Schutz der 
Biodiversität sowie die Vernetzung von 
geschützten Flächen. Pacht oder 
Vertragsnaturschutz muss auf eine Dauer von 
mindestens 30 Jahre ausgerichtet sein. Die 
Schutzwürdigkeit der Fläche muss nachgewiesen 
werden, z.B. durch das Vorkommen von 
besonders gefährdeten oder seltenen Arten oder 
Lebensräume. 
 
Die Ausschreibung ist mit einem Budget von 27 
Mio Euro dotiert. 
Weitere Informationen, 
Ausschreibungsunterlagen sowie Antragstellung 
finden sich auf 
www.biodiversitaetsfonds.com 
 
 
Ansprechpersonen beim GDA 
 

 
  

Ihre Ansprechpartnerin: 
Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, 
Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
Abt. V/10 
DI Gabriele Obermayr 
Ministerialrätin 
+43 1 711 00‐61 1407 
gabriele.obermayr@bmk.gv.at 

Ansprechpersonen beim GDA zum Download:  
https://abfall.gda.gv.at/GDA_Ansprechpersonen_inkl_ESM_und_Zustaendigkeiten_ab%20
01072024.pdf  

mailto:post@gda.gv.at
http://www.biodiversitaetsfonds.com/
https://abfall.gda.gv.at/GDA_Ansprechpersonen_inkl_ESM_und_Zustaendigkeiten_ab%2001072024.pdf
https://abfall.gda.gv.at/GDA_Ansprechpersonen_inkl_ESM_und_Zustaendigkeiten_ab%2001072024.pdf
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GDA kompakt: Online-Webinar 
 
Hier geht’s zur Anmeldung: https://gda.gv.at/gda-kompakt-anmeldung  

mailto:post@gda.gv.at
https://gda.gv.at/gda-kompakt-anmeldung
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NÖ Anlagendatenbank: Gilt auch für Klimaanlage & 
Wärmepumpe! 

 
Bitte achten Sie bei gemeindeeigenen Gebäuden darauf, 
dass Zentralheizungsanlagen, elektr. 
Widerstandsheizungen, Wärmepumpen und Klimaanlagen 
in der NÖ Anlagendatenbank erfasst sind. Die Erfassung 
erfolgt im Zuge der Fertigstellung, eines Services oder 
einer Reparatur. Ein eindeutiges Zeichen ist der QR-Code 
Aufkleber, welcher an der Anlage angebracht wird.  
 
Seit Mitte 2022 werden Heizungs- und Klimaanlagen in 
der NÖ Anlagendatenbank elektronisch erfasst. Die 

gesetzliche Grundlage bildet die NÖ Bauordnung § 33a. Damit wurden Papierformulare und 
die grüne Prüfplakette auf elektronische Onlineanwendungen und einen QR-Code Aufkleber, 
umgestellt. Die Eintragung der Anlagen erfolgt durch Firmen und Rauchfangkehrer. 
 
Lt. GDA-Auswertung sind in den 35 Verbandsgemeinden mit Ende Mai ca. 46 % der 
Zentralheizungsanlagen, jedoch nur 189 Wärmepumpen, 11 Blockheizkraftwerke und 

22 Klimaanlagen in der NÖ Anlagendatenbank erfasst. 
Firmen sind verpflichtet binnen 4 Wochen nach 
Fertigstellung Anlagen in die Datenbank einzutragen. 
Entsprechende Schulungen und Informationen dazu 
bietet die Innung bzw. Wirtschaftskammer.  
 
Bitte weisen Sie auch Bauwerber und „Raus-aus-Öl-
Förderwerber“ darauf hin, die Eintragung in die NÖ 
Anlagendatenbank zu kontrollieren („QR-Code 
Aufkleber“). Die Eintragungen erfolgen durch die 
Installateure, Rauchfangkehrer oder sonstige Prüfer. 

 
GDA-Aussendungen 
 
Durch den GDA wurden/werden wieder Aussendungen an die BürgerInnen durchgeführt. Falls 
Fragen auftauchen bitte an den GDA verweisen. 

  

  

Art der Aussendung Zeitpunkt 
Mahnungen per 10. jeden Monat ab KW 24 

Kommunalsteuer Androhung zur Zwangsstrafe  ab KW 23 

mailto:post@gda.gv.at
https://www.energie-noe.at/anlagendatenbank
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Satzungsänderungen – Gemeinderatsbeschlüsse notwendig  
 
Breitband: Beim GDA ist eine Satzungsänderung notwendig, nach Abstimmung mit Land 
Niederösterreich IVW 3 soll dies entsprechend der durchzuführenden Einreichprojekte 
erfolgen. Daher wird die Satzung dahingehend abgeändert, dass für die Gemeinden der 
jeweilige Projektteil definiert wird, an welchem Sie die Übertragung an den GDA 
durchführen. Die Beschlüsse sind in allen Gemeinderäten durchzuführen, damit die 
Beantragung der Satzungsänderung beim Land möglich ist. Weiters ist es notwendig, 
dass die Gemeinden Purgstall, Wang und Steinakirchen für den Teilbereich der 
Breitband-Angelegenheiten dem GDA als Mitgliedsgemeinden beitreten. 
 
Gebrauchsabgabe: Die Gemeinde Opponitz hat sich entschlossen, die Aufgaben auf 
dem Gebiet Gebrauchsabgabe Tarifpost B9 und B13 an den GDA zu übertragen, 
eine Satzungsänderung beim GDA ist notwendig und in den Beschlussunterlagen 
eingearbeitet. 
 

 
 
 

KLAR! & KEM-aktuell 
 
Fachtagung „Wasser- und hitzesensible Dorf- und 
Stadtentwicklung“ 
 

Starkregenereignisse, Hitze- und 
Dürreperioden, städtische Hitzeinseln und 
die Bodenversiegelung stellen uns in 
Zeiten des Klimawandels vor große 
Herausforderungen. Innovative Lösungen 
mit blau-grünen Infrastrukturen können 
dabei helfen, diesen Auswirkungen 
nachhaltig entgegenzuwirken. Daher lädt 
die Stadt Waidhofen/Y. mit Unterstützung 
der KEM-Region und KLAR! Region 
Amstetten Süd zur Fachtagung und 
Exkursion zum ökologischen 
Wirtschaftspark Kreilhof ein. 
Nutzen Sie die Chance und 

diskutieren Sie mit Expertinnen und Experten aus der Forschung und Praxis über 
dieses zukunftsträchtige Thema. 
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Beschlüsse stehen zum Download bereit: 
https://abfall.gda.gv.at/GDA_Satzung_2024_Beschluss.pdf 

Zur Anmeldung und zum Programm klicken Sie HIER  

mailto:post@gda.gv.at
https://abfall.gda.gv.at/GDA_Satzung_2024_Beschluss.pdf
https://waidhofen.at/fachtagung-nachhaltige-stadtentwicklung

